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Hundesteuersatzung der Stadt Baruth/Mark
(Hundesteuersatzung - HSS -)

08.11.2024

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der
Sprachformen männlich, weiblich, divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechteridentitäten.

Aufgrund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom
18. Dezember 2007 (GVBI. I , Nr. 19), in der jeweils geltenden Fassung und des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 31. März 2004 (GVBI.I, Nr. 8) in der
jeweils geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Baruth/Mark in
ihrer Sitzung am 07.11.2024 folgende Satzung beschlossen:
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Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung

Die Stadt Baruth/Mark erhebt eine Hundesteuer. Gegenstand der Steuer ist das Halten
von Hunden im Gemeindegebiet.

Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Als Hundehalter gilt, wer einen Hund im eigenen
Interesse oder im Interesse seines Haushaltsangehörigen in seinem Haushalt
aufgenommen hat. Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren
Haltern gemeinsam gehalten. Ein zugelaufener Hund gilt als aufgenommen, wenn er
nicht innerhalb von zwei Wochen bei der Ordnungsabteilung der Stadt Baruth/Mark
gemeldet und bei einer von der Ordnungsabteilung bestimmten Stelle abgegeben wird.
Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, so sind sie
Gesamtschuldner.

Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung aufgenommen
hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der
Hund in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert
wird oder von der Steuer befreit ist. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die
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